
 

 
 

Verwaltungsvorlage 
Vorlage-Nr.: 1476-2013/DaDi  
Aktenzeichen: 712-009 

Fachbereich: L/1 - Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice 
Beteiligungen: L - Landrat 

L/2 - Finanz- und Rechnungswesen 

Produkt: 1.12.01.01 Kreisstraßen 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 2. Infrastruktur- und 

Umweltausschuss 
Ö Zur Kenntnisnahme 

 

Betreff: K 134 grundhafte Erneuerung Ernsthofen - Asbach und Asbach - Rodau 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Auf Basis der „Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben auf das Land 
Hessen“ wird Hessen Mobil -  Straßen- und Verkehrsmanagement der Auftrag zur Durchführung 
von Planungsleistungen für die Maßnahme K 134 grundhafte Erneuerung von Ernsthofen – Asbach 
und Asbach – Rodau erteilt. Die Bearbeitungsphasen umfassen den Vorentwurf, Bauentwurf, 
Vermessung und Baugrundgutachten. 
 
Die erforderlichen Mittel von 57.794,54 € stehen im Haushaltsplan auf dem Produkt 1.12.01.01 und 
der Maßnahme „Planungskosten Kreisstraßen“ zur Verfügung. 
 
In die Planungsleistungen wird die Machbarkeit eines Radweges mit aufgenommen. Abweichungen 
der Planungskosten sind zu beziffern. 
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Begründung: 
Die Maßnahme K 134 zwischen Ernsthofen und Rodau ist im Investitionsprogramm des 
Landkreises für das Jahr 2013 vorgesehen. Sie befindet sich nach den Ergebnissen der 
Straßenzustandserfassung sowie aktuellen Erkenntnissen von Hessen Mobil in einem schlechten 
baulichen Zustand. Es ist eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn erforderlich. Auch soll im 
Rahmen der Planung überprüft werden, ob durch eine Veränderung der Querneigung in den 
Kurvenbereichen die Verkehrssicherheit verbessert werden kann.  
 
Aufgrund der fehlenden Vertragsgrundlage mit dem Land Hessen hat sich der bereits für Ende 2012 
vorgesehene Beginn der Planung sowie der erforderlichen Voruntersuchungen verzögert. Die 
Maßnahme wurde für das GVFG-Förderprogramm 2013 angemeldet. Eine Förderung wurde vom 
Land Hessen zwischenzeitlich in Aussicht gestellt.  
Es konnte eine Fristverlängerung zur Vorlage der Antragsunterlagen bis 1.6.2013 erreicht werden, 
so dass die Förderung in Höhe von voraussichtlich 65 % der Baukosten für 2013 in Anspruch 
genommen werden kann. Mit den Bauarbeiten kann voraussichtlich  Ende des Jahres begonnen 
werden. 
 
Die Ortsdurchfahrt  von Asbach ist nicht Bestandteil der Planung. Aufgrund des erheblichen 
Abstimmungsbedarfs mit der Kommune ist hier eine längere Vorlaufzeit erforderlich, so dass diese 
Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden soll. Ein Termin steht noch nicht fest. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Produkt: 1.12.01.01 
Investitionsmaßnahme: Planungskosten Kreisstraßen 

  
Aufwendungen 2013 2014 2015 

Sachkonto: 8050310 57.794,54 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Erträge 2013 2014 2015 

Sachkonto:  0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
 
 
 
Anlage: 
 
 Auftrag Hessen Mobil 

 


